Thesen zum Argumentationspapier

1. Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein bedeutendes Instrument des Bundes für die Umsetzung des Verfassungsauftrages, gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Eine Verlagerung  der Gesetzgebungskompetenz für die Kinder- und Jugendhilfe auf die Länder würde einer „Rechtszersplitterung“ dieser Gesetzesmaterie Vorschub leisten.


2. Aus dem Blickwinkel des Grundgesetzes haben die Länder im Bereich Jugendhilfe bereits nach der bestehenden Kompetenzverteilung eine starke Stellung inne, die sie jedoch nur eingeschränkt nutzen. Daher ist nicht nachvollziehbar, welche Vorteile eine Kompetenzverlagerung  zugunsten der Länder erbringen soll. Die Änderung gegen die fachlichen Stellungnahmen der Partner stellt die bisher auf Einvernehmlichkeit angelegten Grundsätze der Zusammenarbeit von freien und öffentlichen Trägern in Frage.

3. Die Errichtung und Tätigkeit einer fachlich zuständigen obersten Bundesbehörde für Fragen der Jugendhilfe ist bei einer vollständigen Übertragung der Gesetzgebungskompetenz für die Jugendhilfe vom Bund auf die Länder nicht mehr möglich. Damit ginge auch die bisher anerkannte Verwaltungskompetenz des Bundes im Bereich der Jugendhilfe verloren. Wichtige fachliche Anregungen für die Jugendhilfe und eine beträchtliche finanzielle Förderung von Seiten  des Bundes für Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit der Länder fallen, würden entfallen.


4. Eine vollständige Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz für die Jugendhilfe vom Bund auf die Länder würde dem Bundesjugendkuratorium (§ 83 II SGB VIII) und dem Jugendbericht (§84 SGB VIII) die Rechtsgrundlagen entziehen. Dies würde dazu führen, dass die Anliegen der Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe weniger wahrgenommen würden und wichtige Impulse und Anregungen für die Jugendhilfe unterblieben.


5. Die Bundeszuständigkeit ermöglicht eine umfassende Vertretung und Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in politischen Entscheidungsprozessen. Die Einflussmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen auf politische Entscheidungen müssen ausgebaut und dürfen nicht geschwächt werden.


6. Die europäischen Entwicklungen, insbesondere nach Verabschiedung der EU Verfassung sowie der durch den Rat der Europäischen Union und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten im Jahr 2003 verabredeten Methode der Offenen Koordinierung in der Jugendpolitik sowie die Bearbeitung gemeinsamer Zielsetzungen im Bereich der Partizipation, Information der Jugendlichen, Freiwilligendiensten und Jugendforschung“, verweisen auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit national einheitlicher Gestaltung der Jugend(hilfe)politik in Deutschland und erfordern eine Rechtsgrundlage für nationale Koordinierungsmöglichkeiten.

